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 I .  Beschluss   
  

 TOP:       

 

Bau- und Vergabeausschuss  

Sitzungsdatum 29.04.2014 

öffentlich 

Betreff: 
Planungswettbewerbe für Hochbaumaßnahmen 
hier: Darlegung der Kosten in Wettbewerben  

Abstimmungsergebnis: 

  einstimmig 

  angenommen / beschlossen, mit     :    Stimmen 

  abgelehnt, mit      Stimmen 

Beschlusstext: 
Der Bau- und Vergabeausschuss beschließt für die zukünftig durchzuführenden Planungswettbewerbe 
folgendes Vorgehen:  
 
- Im Rahmen von Wettbewerben wird zukünftig eine Kostenschätzung nach DIN 276 als 
 Grundleistung gem. Anhang II der RPW 2013 von den Wettbewerbsteilnehmern verlangt.  
- Parallel dazu wird ein eigener Referenzwert aufgrund der Auslobung und der 
 Rahmenbedingungen des Vorhabens ermittelt.  
- Der Referenzwert soll den Wettbewerbsteilnehmern nicht bekannt gegeben werden.  
- Die Kostenschätzungen der Teilnehmer sind im Rahmen der Vorprüfung auf Plausibilität zu 
 prüfen. 
- Die relative Wirtschaftlichkeit der Wettbewerbsbeiträge soll im Vorprüfbericht dargestellt 
 werden.  
- Im an das Wettbewerbsverfahren anschließenden Verhandlungsverfahren soll die Plausibilität 
 der Darstellung der Ermittlung der Kostenschätzung ein Kriterium sein. 
- Wettbewerben ist eine erschöpfende Grundlagenermittlung vorzuschalten. 

 
 II.  Ref. VI/H 

 
 III. Abdruck an: 

 

  Ref. I/OrgA         

  Ref. II/Stk         

                

 
 
Vorsitzende(r): Referent(in): Schriftführer(in): 

i. V. 
gez. Förther 

      
gez. Baumann 

 
gez. Rabl 
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